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Beratung über den Beschluss zur Offenlage des Bebauungsplanes "Photovoltaik-Freiflächenanlage 
Auf der Döngeshohl" 
 
Beschlussvorschlag: 
DieGemeindevertretung beschließt , dass die als Anlage beigefügten Abwägungsvorschläge, zu den im Rah-
men der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentliche Belange vorgebrachten An-
regungen und Hinweisen, gebilligt werden. Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses. 
 
Der entsprechend der Abwägung und den zwischenzeitlich erfolgten Abstimmungen überarbeitete Bebau-
ungsplan wird gebilligt und ist Bestandteil des Beschlusses. 
 
Der geänderte Bebauungsplan mit Begründung ist gem. § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB öffentlich auszu-
legen. Der Offenlagezeitraum ist ortsüblich bekanntzumachen. 
 
Begründung: 
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 18.05.2022 den Aufstellungsbeschluss zur Errichtung einer 
Photovoltaik-Freiflächenanlage die Zustimmung gegeben, sowie in der Sitzung am 28.09.2022 den Aufstel-
lungsbeschluss zum Bebauungsplan und das Verfahren zum Bebauungsplan beschlossen. 
 
Das Büro Thomas legt nun der Gemeindevertretung die Abwägungsvorschläge zu den im Rahmen der früh-
zeitigen Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen vor und bittet die Gemeindevertretung diese zu billigen 
und die Offenlage der Unterlagen zu beschließen. 
 
 
Anlage(n): 

1. VE-274 Abwägungen 
2. VE-274 Begründung 
3. VE-274 Festsetzungen 
4. VE-274 B-PlanA3 

 




